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« 2J2 Sllnftr. fd)h»eij Çtatibh). Leitung („SCHeifterblatt") Sir. X?

beigefeßei über bte Kranfem unb UnfaDoerfuhe»
rung) gewerbimäßig erzeugt, im großen oerwen=
bet ober im großen gelagert merben, ober tn
benen folche ©toffe auftreten.

c. auf Inbuftrteüe unb Hanbeliunternehmungen, bte

mit betrtebigefährlichen SRafchtnen ober @ittrich'
tungen ober in unmittelbarem Anfdjluß an bai
Sraniportgercerbe arbeiten :

d. auf Söeftanbteile gemifcljter Unternehmungen unb
auf £>ülf§» ober Sebenbetriebe ber tn 2lrt. 60
unb lit. a—c t)ieroor bezeichneten Unterneßmum
gen. Qft ber Hauptbetrieb nicht oetßdjerungi»
pflichtig, fo foil bte Serftdjerung auf Sebenbe*
triebe, auf bie Art. 60 ober lit. a—c ßieroor
Zutreffen, nur auinahmiwetfe unb unter com
Sunbeirat zu beftimmenben Sorauifeßungen zur
Anroenbung gelangen;

e. auf SRegtearbeiten öffentlicher Serwaltungen unb
ähnlicher Anftalten;

f. auf Arbeiten erheblichen Umfangei, bie ihrer Art
nach unter Art. 60, 3 ober 4, fallen unb
bte oon ißetfonen für eigene ERcdjnung au§ge=

führt werben, ohne baff bie SRetfmale einer Un=

ternehmung oorllegen;
2. Sorfcßriften zu erlaffen über bie Serftcherung oon

Angeheilten unb Arbeitern, bie in nidhtfiänbigen
Setrieben oefc£)äftigt finb ober beren Arbeit im oer=
fieberten betriebe nur etnen Seit ihrer regelmäßigen
(Srwerbitätigfelt aufmacht. ©abei fann bie Ser=

ficherung auf Setriebiunfätle befdfjräntt toerben;
3. zu beftimmen, unter welchen Sorauifeßungen unb

in welkem Umfange eine ERficfmirfung oon @nt=

fcheiben über bte ßugehöriglett zur Serficherung
etntritt. ©le ERücfroirfung ber Serftcherung fann
auch für gabrifbetrtebe auigefprochen werben;

4. zu befiimnten, unter welchen Sorausfetjungen unb

in welcher Art etn Setriebiinfjaber, ber einem am
bem Arbeiten überträgt, für bie oon btefem gefcf)ul=>

beten grämten haftet;
5. für bie ©eltenbmachung oonSerftcherungianfprüchen

befonbere Serjährungi* unb Serwirfungibeftim*
mungen aufzuteilen;

6. in ben Sodztehungioerorbnungen auf 3uroiberhanb=
lungen gegen bie Seftimmungen bei Sunbesgefeßei
über bie Kranfen* unb Unfalloerficherung, biefei
©efeßei unb ber Sollztehungioerorbnungen Süßen
bii zu 500 gr. anzubroßen. ©le ©trafbeftimmuw
gen bei oorerwähnten ©efeßei bleiben oorbehalten."

„Art. 60t«. ©er Sunbeirat wirb in ben Auifülp
rungioorfchriften zu Art. 60 unb 60*»" bte Arten oon
Unternehmungen unb Setrieben, beren AngefieHte unb
Arbeiter obligatorifch oerfid^ert finb, bei nähern bezetdp

nen. @r wirb babei bte Abgrenzung zmifeßen oerfießerten
unb nicht oerficherten Setrieben unb Setriebiteilen be-

ftimmen.
©er Sunbeirat wirb bai Verfahren unb ben 3n>

ftanzenweg feftfeßen, nach benen über bte gugeßörigfelt
Zur Obligatorien Serficßerung entfeßiebert wirb. @r

entfeßeibet felbft in letter Qnftanz
©te oom Sunbeirat erlaffenen allgemeinen Sor=

fchtiften unb bie recfjtsfcäftigen ©tnzelentfdjetbe über bie

3ugeßörigfeit zur Serftdjerung finb für ben ERid^ter oer=

blnbllch."

Art. 17. Art. 128 bei Sunbeigefeßei über bie
Kranfen= unb UnfaUoerjtdjerung erhält foigenbe gaffung:

„Art. 128. Ade mit btefem @efeße tn SBibetfprucß
ftehenben Seftimmungen oon eibgenöfftfeßen ober fanto=
nalen ©efeßen unb Serorbnungen finb aufgehoben, ini=
befonbere:

1. bai Smtbeigefeß ooni 25. Srachmonat 1881 betr.
bte Haftpflicht aui gabrifbetrleb unb bai Sunbei=
gefeß oom 26. April 1887 betr. bie Auibehnung
ber Haftpflicht ;

2. bie Sorfdjriften bei Sunbeigefeßei oom 24. 3uni
1902 betreffenb bte eleftrifchen ©cßroacß= unb ©tarf»
ftromanlagen, über bie Haftung bei Setrlebiinha=
beri, fowett fie beffen Serhältnii zu feinen obli=
gatorifcß oerficherten AngefteHten unb Arbeitern be=

treffen ;

3. bte Sorfcßriften bei Sunbeigefeßei oom 28. SRärz
1905 betreffenb bte Haftpflicht ber ©ifenbaßw unb
©ampffeßiffahrtiunterneßmungen unb ber Soft
fomte Art. 95 bei Sunbeigefeßei oom 5. April
1910 betreffenb bai fehwetzerifeße ißoftmefen, fowett
fte bte Haftpflicht btefer Unternehmungen für Um
fälle im ©ienft gegenüber ihren eigenen obligatorifch
oerficherten Angefteilten unb Arbeitern unb ben bei
bem ©ifenbaßnbau befchäftigten obligatorifch oer=
fieberten Angefteilten unb Arbeitern anberer Untern
nehmungen betreffen;

4. bie Sorfcßriften bei Art. 13 bei Sunbeigefeßei
oom 19. ©ßrifimonat 1874 über bie ERecßtiüerßält=
niffe ber Setbinbungigeleife zwifchen bem fdjmelze*
rifeßen ©ifenbaßmteß unb gewerblichen Anftalten,
fowett fte bte Haftpflicht ber gewerblichen Anftalten
gegenüber ihren obligatorifch oerficherten Angestellten
unb Arbeitern betreffen."

Art. 18. ©er Sunbeirat ift mit ber SoUzleßung
btefei ©efeßei beauftragt unb erläßt bie erforberlichen
Serorbnungen.

Alfo befdjloffen oom ©tänberate,

Sern, ben 18. 3uni 1915.
©er Sräjtbent : ® e e l.
©er Srotofoltffißrer : © a o i b.

Alfo befdjloffen oom Dtationalrate,

Setn, ben 18. Quni 1915.
©er Sräfxbent: gélij Sonjour.
©er S*uto!oüfühter: ©cßaßmann.

©er fchweizerifche Sunbeirat befdjließt:
©ai oorfteßenbe Smtbeigefeß ift gemäß Art. 89,

Abfaß 2, ber Sunbeioerfaffung unb Art. 3 bei Sunbei=
gefeßei oom 17. 3uni 1874 betr. Solfiabftimmung über
Sunbeigefeße unb Sunbeibefcßlüffe z« oeröffentlidjen.

Sern, ben 18. 3uni 1915.

3m Auftrag bei fdjiüetz Sunbeiratei,
©er Kanzler ber Oibgenoffenfdjaft :

©chaßmann.
Sote. ©atum ber Seröffentllchung : 30. 3uni 1915.

Ablauf ber EReferenbumifrijt: 28. ©ept. 1915.

Stte ausgiebige <£teftrifi$ierung
beS 0(^iuei5erianbeS

ift in einem befoubern Kreiifchreiben bei Sunbei=
ratei gemünfeßt worben, zunächft um ber brohenben
Setroinot z» fteuern. ffltan wirb gut tun, bie 3Jtat)=

nung bei Sunbeiratei fo gut ju beachten, ati mögtid)
ift.

'
Außerbem aber haben wir ja eine gange fReiße

©rüube, bie @te!trißjierung bei Satxbei jit berboll»
ftänbigen, g. S. bie Sorgüge bei eleftrifchen Sichtei
felbft, bte Sortetie ber eleftrifchen Kraft, Oermeßrte Un=

abßängigfeit üom Auilanb, beffere Auinüßnng unferer
fRaturfräfte, eine immer meßr guneßmenbe Sielfeitigfeit
in ber Serwenbnng ber eleftrifchen ©nergte ufm.

2)2 Jllnstr. schwciz Handw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr. 5?

desgesetzes über die Kranken- und Unfallversiche-
rung) gewerbsmäßig erzeugt, im großen verwen-
det oder im großen gelagert werden, oder in
denen solche Stoffe auftreten,

e. auf industrielle und Handelsunternehmungen, die

mit betriebsgefährlichen Maschinen oder Einrich-
tungen oder in unmittelbarem Anschluß an das
Transportgewerbe arbeiten:

à. auf Bestandteile gemischter Unternehmungen und
auf Hülfs- oder Nebenbetriebe der in Art. 60
und lit. a—e hiervor bezeichneten Unternehmun-
gen. Ist der Hauptbetrieb nicht verficherungs-
pflichtig, so soll die Versicherung auf Nebenbe-
triebe, auf die Art. 60 oder lit. a—e hiervor
zutreffen, nur ausnahmsweise und unter vom
Bundesrat zu bestimmenden Voraussetzungen zur
Anwendung gelangen;

e. auf Regiearbeiten öffentlicher Verwaltungen und
ähnlicher Anstalten;

f. auf Arbeiten erheblichen Umfanges, die ihrer Art
nach unter Art. 60, Ziffer 3 oder 4, fallen und
die von Personen für eigene Rechnung ausge-
führt werden, ohne daß die Merkmale einer Un-
ternehmung vorliegen;

2. Vorschriften zu erlassen über die Versicherung von
Angestellten und Arbeitern, die in nichtständigen
Betrieben beschäftigt sind oder deren Arbeit im ver-
sicherten Betriebe nur einen Teil ihrer regelmäßigen
Erwerbstäligkeit ausmacht. Dabei kann die Ver-
sicherung auf Betriebsunfälle beschränkt werden;

3. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfange eine Rückwirkung von Ent-
scheiden über die Zugehörigkeit zur Versicherung
eintritt. Die Rückwirkung der Versicherung kann
auch für Fabrikbetriebe ausgesprochen werden;

4. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und

in welcher Art ein Betriebsinhaber, der einem an-
dern Arbeiten überträgt, für die von diesem geschul-
deten Prämien haftet;

5. für die Geltendmachung von Versicherungsansprüchen
besondere Verjährungs- und Verwirkungsbestim-
mungen aufzustellen;

6. in den Vollziehungsoerordnungen auf Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes
über die Kranken- und Unfallversicherung, dieses

Gesetzes und der Vollziehungsverordnungen Bußen
bis zu 500 Fr. anzudrohen. Die Strafbeftimmun-
gen des vorerwähntkn Gesetzes bleiben vorbehalten."

„Art. 60t«. Der Bundesrat wird in den Ausfüh-
rungsvorschriften zu Art. 60 und 60^ die Arten von
Unternehmungen und Betrieben, deren Angestellte und
Arbeiter obligatorisch versichert sind, des nähern bezeich-

nen. Er wird dabei die Abgrenzung zwischen versicherten
und nicht versicherten Betrieben und Betriebsteilen be-

stimmen.
Der Bundesrat wird das Verfahren und den In-

ftanzenweg festsetzen, nach denen über die Zugehörigkeit
zur obligatorischen Versicherung entschieden wird. Er
entscheidet selbst in letzter Instanz

Die vom Bundesrat erlassenen allgemeinen Vor-
schriften und die rechtskräftigen Einzelentscheide über die

Zugehörigkeit zur Versicherung sind für den Richter ver-
kindlich."

Art. 17. Art. 128 des Bundesgesetzes über die
Kranken- und Unfallversicherung erhält folgende Fassung:

„Art. 128. Alle mit diesem Gesetze in Widerspruch
stehenden Bestimmungen von eidgenössischen oder kanto-
nalen Gesetzen und Verordnungen sind aufgehoben, ins-
besondere:

1. das Bundesgesetz vom 25. Brachmonat 1881 betr.
die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb und das Bundes-
gesetz vom 26. April 1887 betr. die Ausdehnung
der Haftpflicht;

2. die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 24. Juni
1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Stark-
stromanlagen, über die Haftung des Betrtebsinha-
bers, soweit sie dessen Verhältnis zu seinen obli-
gatorisch versicherten Angestellten und Arbeitern be-

treffen;
3. die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 28. März

1905 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post,
sowie Art. 95 des Bundesgesetzes vom 5. April
1910 betreffend das schweizerische Postwesen, soweit
sie die Haftpflicht dieser Unternehmungen für Un-
fälle im Dienst gegenüber ihren eigenen obligatorisch
versicherten Angestellten und Arbeitern und den bei
dem Eisenbahnbau beschäftigten obligatorisch ver-
sicherten Angestellten und Arbeitern anderer Unter-
nehmungen betreffen;

4. die Vorschriften des Art. 13 des Bundesgesetzes
vom 19. Christmonat 1874 über die Rechtsverhält-
nisse der Verbindungsgeleise zwischen dem schweize-
rischen Eisenbahnnetz und gewerblichen Anstalten,
soweit sie die Haftpflicht der gewerblichen Anstalten
gegenüber ihren obligatorisch versicherten Angestellten
und Arbeitern betreffen."

Art. 18. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt und erläßt die erforderlichen
Verordnungen.

Also beschlossen vom Ständerate,
Bern, den 18. Juni 1915.

Der Präsident: G eel.
Der Protokollführer: David.

Also beschlossen vom Nationalrate,

Bern, den 18. Juni 1915.
Der Präsident: Fálix Bonjour.
Der Protokollführer: Schatzmann.

Der schweizerische Bundesrat beschließt:
Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäß Art. 89,

Absatz 2, der Bundesverfassung und Art. 3 des Bundes-
gesetzes vom 17. Juni 1874 betr. Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.

Bern, den 18. Juni 1915.

Im Auftrag des schwetz Bundesrates,
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schatzmann.
Note. Datum der Veröffentlichung: 30. Juni 1915.

Ablauf der Referendumsfrist: 28. Sept. 1915.

Die ausgiebige Elektrifizierung
des Schweizerlandes

ist in einem besondern Kreisschreiben des Bnndes-
rates gewünscht worden, zunächst um der drohenden
Petrvlnvt zn steuern. Man wird gut tun, die Mah-
nung des Bundesrates so gut zu beachten, als möglich
ist. Außerdem aber haben wir ja eine ganze Reihe
Gründe, die Elektrifizierung des Landes zu vervoll-
ständigen, z. B. die Vorzüge des elektrischen Lichtes
selbst, die Vorteile der elektrischen Kraft, vermehrte Un-
abhängigkeit vom Ausland, bessere Ausnützung unserer
Naturkräfte, eine immer mehr zunehmende Vielseitigkeit
in der Verwendung der elektrischen Energie usw.



Sir. 17 3Dnftr. fdjhsetg. fxtnbroI. Leitung („Aleifterblatt")

Unfer ßiel muß ein mehrfaches fein:
1. äSir foßen barnacß trachten, alte ©emeinben

unb @e£)öfte mit eteftrifdEjer (Energie gu berfeßen, fo
baß jeber £>auSbefißer in ber Soge ift, angufchtießen.

2. (So foßen nicïjt nur alle ©emeinben, fonbern aucß

alle §änfer unb Defonumiegebäube, öffentliche
©ebciube, aße Sauten, ruo man baoon ©ebraud) machen

fann, angefcßtoffen merben. ©er Anfcßtuß foß möglichfi
üoßfommen fein.

3. @S foil ein möglidjft auêgiebiger ©ebraud)
bon ber eleftrifäjen ©nergie gemacht merben, in ber 2Beife,

baß man gunäcßft ben gangen Sebarf an Steht bedt
unb fogufagen jebe anbete Seleucßtung auSfcßaltet.
AtSbann aber foil man auch ben Kraftbebarf tun»

lichft mit eteftrifeßer (Snergie beden. gerner foßen mir
auch barnach trachten, bie übrigen SerroenbitngSarten,
mie g. S. Kocßen, feigen, ©lätten unb bergt, fomeit
tunlich auf eteftrifeßem SBege gu bedien.

©aS mn§ nnfer ißtan fein auch bann, roenn mieber

bie! unb billiges tßetrol gu haben ift. ®ie @cßioeig_ ßat
ein nationales gntereffe, bie efeftrifetje (Snergie in
b ottf ommenfter äBeife auSgituüßcn.

©te Ausführung aber mirb noch auf große §inber=
niffe ftohen, benn eS finbett fid] ^inberniffe tedjnijcßcr
unb finangießer Statur, £»nberniffe in ber gerftreuten
Sauart, biet größere |)inberniffe in ben Köpfen ber

SJtenfcßen, aber auch große ^ittberniffe in ben Serire»
tern ber eteftrifd)en Aßerfe unb 3«"traten, bie in un»

berftänbiger unb fitrgficßtiger SBeije bie Ausbreitung
ber etebtrifetjen ©nergie ßinbern, ftatt förbern. Sßir

haben früher feßon bett ©ruubfaß aufgefteßt unb er

finbet im KreiSfcßreiben beS SuubeSrateS feinen ßtüd»

ßatt: ©ang befonberS foil bie eteftrifeße Seteud)tung
SotfSbeteucßtung merben, fie foil fo organifiert
fein, ba| fte an SittigEeit unb Oorteilßafter Ser»

menbungSart alle anbern Seteucßtungen auSfcßtießt.
Aud) bie übrigen SermenbungSarten fotten fo geförbert
merben, bah fein Aöaffer mehr unttüß abroärtS flieht.

©iefeS 3iet fönnen mir nur nach unb naeß erreichen.

Smmerhin "fotten mir bod) ber Aot beê Augenblids fomeit

entgegenEommen atS möglich unb fotten nun cteftrifigieren,
um bte Seteudjtung überaß her gu bringen, namenttid)
ba, mo Eein ®aS gu haben ift. Aber auch im lectern gaüe
foß noch mehr efeEtrifigiert merben, öamit mir ba§®aS gum
Kodjen bermenben, eoentueß an Koßte fparen fönnen.

©in fchmereS ffinberniS bitbet gegenmärtig ber

Kupfer preis. @S ift gmar Kupfer öorßanben, aber
eS mirb teuer berfauft. ©roß bem t)Dt]en ißreiS finb
bis jeßt für greiteitungen bebeutenb ermäßigte greife
bemißigt morben, meit biete gnftaßateure, um bie Ar»
beiter befcßäftigen git fönnen, alteS Kupfer (bas fie früher
ermorben) erheblich unter bem ©ageSfurS abgeben unb
fo auch ftßt greileitungsneße erfteßt merben. AtSbann

fneht mau an Kupfer tuntießft gu fparen, inbem mau
bie fjocßfpaunungSteitungen in @ifen= ober Staßtbraßt
erfteßt unb für bie Sefunbärneße eine fteinere Span»

nung mähtt, fo bah man nur bünne ©räßte braucht.
(®aS ift heute meit beffer gu machen atS fxütjer, meit
bie SampentechniE ßocßüottige Sampen baut ohne er»

ßeblicßen tßreiSgnfcßtag.) Kupfer ift für biete gteileitungS»
neße in ber Scßioeig borßaüben, fo bah felbft jeßt bie

©rfteßung bon Steden möglich ift- SBie Eonftatieren,
bah fein §inberniS befteEjt, felbft neue gröbere Stehe

gu erfteßen ohne gar gu ßoße Koften. gür bie fjauS»
teitungen ift mehr atS genug äftaterial borhanben, ber

tßreiSaufjcßlag bedt fith annähernb mit anbern Ser»

günftignngen, fo bah bie ÜDtontage momentan faft bißiger
bergeben merben fann als früher.

An ben metften Drten tjanbett eS ftch gar meßt mehr

um ben Uteubau bon SeitungSneßen, fonbern nur um

föauSanfcßlüffe, leichtere ÜBeiterlettungen unb um bie
^auSmontage. fpter beftehen baher roeber technlfcße
noch ftnangieße fpinberniffe. SJlan geht fogar bagu, um
Seitungen mit nieberer Spannung metter führen gu fönnen,
transformer etngufeßen, um bie Spannung für bie 2Bet=

terleitung gu heben, fo baft man mit menig Kupfer roett
fommen fann. Sei gutem SBiüen ift e§ möglich, faft gu
gleichen greifen ba§ ©leftrifcße meiter gu oerbreiten, roie
oor ber ©euerung.

SBir möchten nun aße £au§befißer befonberS in
Iänbltchen Serhältniffen ermahnen, rafcß bie ©lef trifi»
gier un g an bie £anb p nehmen, ©en menigen Quer-
Eöpfen aber, bie ba§ ©leftrifcße nicht moßen, foroie ben
©leicßgülttgen, bie ftch f^ine SRüße geben, benen fann
e§ nicht feßaben, roenn fte in Seriegenbett fommen. @3

gibt ja immer noch foldhe, bie lieber fortgefeßt gu otet
für ba§ ißetrol begahlen unb ftch oft«" Ünbilben be§
ÏRangetê ausfegen, al§ baft fie gum ©leftrifthen f]uftu^t
nehmen.

©a§ gröftte ^tnbernis ber ©leftrifigierung aber finben
mit immer noch ben SSerfen unb Zentralen,
bte am metften für bie Ausbreitung tun foflten. DJian
roirb fich halb barüber aufhalten, roarurn gerabe btefe
Organe, bte bagu berufen ftnb, bte ©leftri'ftgierung gu
förbern, fte gerabe am metften gebremft unb oerunmög
licht, gum mtnbeften ftarf oerlangfamt haben. Auch
noch, mo otele 93erfe ba§ ABaffer unbenü^t baoon laufen
taffen müffen unb auf gabte hinaus ni^t ooß arbeiten
fönnen, audh fe^t rooßen fte nicht fjanb bieten gu einer
©leftriftglerung im mobernen Sinne, ©iefe Seute hängen
an benattenroeit überfehten greifen, an fnöchernen,
ftarf überlebten SertragSbeftimmungen, furg, fte
hangen am alten 3opf unb fte fommen ben Beuten nicht
entgegen. ©a§ gleiche gilt auch oon otelen Zentralen,
bte ebenfaüS burd) höh« greife, fchroterige Seftimmungen
unb Schtfanen bte Kanben fern halten unb lieber ihre
©jçifteng in ber S er teuer un g als in ber Serbißigung

• be§ Stromes fudjen.
2Betm ber Sunbesrat bte ©leftrifigterung empfiehlt,

fo foßte er roetter gehen unb foßte namentlich P biefer
geit bie greife unb Sebingungen unterfu^en unb
eoentueß berichtigen laffen. ©af bte Stäbte größtenteils
einen abf^redenb hohen ©nergiepretS hoben, barüber
rooßen roir un§ ntd^t aufregen, fte foflen felber bagu
feßen. Aber auch o«f ^em Sanbe finben roir noch un»
günftige fßteife.

Sßtan hat oielfach noch bte Sßteinung, etn hoher fßreiS
fei notroenbig, um bie ^Rechnung gu finben. ©a§ ift aber
nicht ber galt, benn in bem Sßlaß, rote man bie greife
herunterfeßt, oermehrt ftch ber Konfum unb oermeßren
fteß bte Abonnenten, fo baß minbeftenS ber gleiche
©ffeft erreicht roirb rote bei hohen greifen. Aber bie
ßoßen greife bilben etn großes £>inbernt§ tn ber @lef=
iriftgierung, fie beläftigen auch unnötiger SEBetfe bte Abon=
nenten, fte fchaben in jeber ^Inftdht.

'
Sötr förbern baßer

eine angemeffene ^erabfeßung ber ©nergie»
p r e t f e.

©ang befonberS fann bte ooßfommene Ausbreitung
ber eleftrifcßen Seteutßtung nur bann ftattßnben, roenn
roir aueß «inen A r m e n » ober milber gefagt einen S o l f S --

tarif fthoffen. ©lefer ©artf ift beredinet für fogen.
fleine Seute, auch für bie Arbeiterfdßaft. ©tefer ©arif
foß gunäcßft ein fßaufdialtarif fetn, b. h- foß fein
3äßlergroang befteßen. (SiS auf fedßs Sampen fei fßau=
fdßaltarif geftattet Alèbann foß er girfa etn Stertel
unter bem OrtSpreiS fteßen. ©lefer ©arif foß jebe anbere
Seleucßtung tn ijßreiäroürbigfett au§ bem gelbe fcßlagen
unb fo bem Solfe bte bißigfte Seleucßtung bieten. ©aS
roirb gur golge ßaben, baß an ben metften Drten aße
2öoßnungen angefdjloffen roerben.
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Unser Ziel muß ein mehrfaches sein:
1. Wir sollen darnach trachten, alle Gemeinden

und Gehöfte mit elektrischer Energie zu versehen, so

daß jeder Hausbesitzer in der Lage ist, anzuschließen.
2. Es sollen nicht nur alle Gemeinden, sondern auch

alle Häuser und Oekonomiegebände, öffentliche
Gebäude, alle Bauten, wo man davon Gebrauch machen
kann, angeschlossen werden. Der Anschluß soll möglichst
vollkommen sein.

3. Es soll ein möglichst ausgiebiger Gebrauch
von der elektrischen Energie gemacht werden, in der Weise,

daß man zunächst den ganzen Bedarf an Licht deckt

und sozusagen jede andere Beleuchtung ausschaltet.
Alsdann aber soll man auch den Kraft be darf tun-
lichst mit elektrischer Energie decken. Ferner sollen wir
auch darnach trachten, die übrigen Verwendungsarten,
wie z. B. Kochen, Heizen, Glätten und dergl. soweit

tunlich aus elektrischem Wege zu decken.

Das muß unser Plan sein auch dann, wenn wieder
viel und billiges Petrol zu haben ist. Die Schweiz hat
ein nationales Interesse, die elektrische Energie in

vollkommenster Weise auszunützen.
Die Ausführung aber wird noch auf große Hinder-

nisse stoßen, denn es finden sich Hindernisse technischer

und finanzieller Natur, Hindernisse in der zerstreuten
Bauart, viel größere Hindernisse in den Köpfen der

Menschen, aber auch große Hindernisse in den Vertre-
tern der elektrischen Werke und Zentralen, die in un-
verständiger und kurzsichtiger Weise die Ausbreitung
der elektrischen Energie hindern, statt fördern. Wir
haben früher schon den Grundsatz aufgestellt und er

findet im Kreisschreiben des Bundesrates seinen Rück-

halt: Ganz besonders soll die elektrische Beleuchtung
Volksbeleuchtung werden, sie soll so organisiert
sein, daß sie an Billigkeit und vorteilhafter Ver-
mendungsart alle andern Beleuchtungen ausschließt.
Auch die übrigen Verwendungsarten sollen so gefordert
werden, daß kein Wasser mehr unnütz abwärts fließt.

Dieses Ziel können wir nur nach und nach erreichen.

Immerhin "sollen wir doch der Not des Augenblicks soweit

entgegenkommen als möglich und sollen nun elektrifizieren,

um die Beleuchtung überall her zu bringen, namentlich
da, wo kein Gas zu haben ist. Aber auch im letztern Falle
soll noch mehr elektrifiziert werden, damit wir das Gas zum
Kochen verwenden, eventuell au Kohle sparen können.

Ein schweres Hindernis bildet gegenwärtig der

Kupferpreis. Es ist zwar Kupfer vorhanden, aber
es wird teuer verkauft. Trotz dem hohen Preis sind
bis jetzt für Freileitungen bedeutend ermäßigte Preise
bewilligt worden, weil viele Installateure, um die Ar-
beiter beschäftigen zu können, altes Kupfer (das sie früher
erworben) erheblich unter dem Tageskurs abgeben und
so auch jetzt Freileituugsnetze erstellt werden. Alsdann
sucht mau an Kupfer tunlichst zu sparen, indem mau
die Hochspannungsleitungen in Eisen- oder Stahldraht
erstellt und für die Sekundärnetze eine kleinere Span-
uung wählt, so daß man nur dünne Drähte braucht.

(Das ist heute weit besser zu machen als früher, weil
die Lampentechnik Hochvoltige Lampen baut ohne er-
heblichen Preiszuschlag.) Kupfer ist für viele Freileitungs-
netze in der Schweiz vorhanden, so daß selbst jetzt die

Erstellung von Netzen möglich ist. Wir konstatieren,
daß kein Hindernis besteht, selbst neue größere Netze

zu erstellen ohne gar zu hohe Kosten. Für die Haus-
leitungen ist mehr als genug Material vorhanden, der

Preisaufschlag deckt sich annähernd mit andern Ver-
günstigungen, so daß die Montage momentan fast billiger
vergeben iverden kann als früher.

An den meisten Orten handelt es sich gar nicht mehr

um den Neubau von Leitungsnetzen, sondern nur um

Hausanschlüsse, leichtere Weiterleitungen und um die
Hausmontage. Hier bestehen daher weder technische
noch finanzielle Hindernisse. Man geht sogar dazu, um
Leitungen mit niederer Spannung weiter führen zu können,
Transformer einzusetzen, um die Spannung für die Wet-
terleitung zu heben, so daß man mit wenig Kupfer weit
kommen kann. Bei gutem Willen ist es möglich, fast zu
gleichen Preisen das Elektrische weiter zu verbreiten, wie
vor der Teuerung.

Wir möchten nun alle Hausbesitzer besonders in
ländlichen Verhältnissen ermähnen, rasch die Elektrifi-
zierung an die Hand zu nehmen. Den wenigen Quer-
köpfen aber, die das Elektrische nicht wollen, sowie den
Gleichgültigen, die sich keine Mühe geben, denen kann
es nicht schaden, wenn sie in Verlegenheit kommen. Es
gibt ja immer noch solche, die lieber fortgesetzt zu viel
für das Petrol bezahlen und sich ollen Unbilden des
Mangels aussetzen, als daß sie zum Elektrischen Zuflucht
nehmen.

Das größte Hindernis der Elektrifizierung aber finden
wir immer noch bei den Werken und Zentralen,
die am meisten für die Ausbreitung tun sollten. Man
wird sich bald darüber aufhalten, warum gerade diese
Organe, die dazu berufen sind, die Elektrifizierung zu
fördern, sie gerade am meisten gebremst und verunmög-
licht, zum mindesten stark verlangsamt haben. Auch jetzt
noch, wo viele Werke das Wasser unbenützt davon laufen
lassen müssen und auf Jahre hinaus nicht voll arbeiten
können, auch jetzt wollen sie nicht Hand bieten zu einer
Elektrifizierung im modernen Sinne. Diese Leute hängen
an den alten weit übersetzten Preisen, an knöchernen,
stark überlebten Vertragsbestimmungen, kurz, sie
hängen am alten Zopf und sie kommen den Leuten nicht
entgegen. Das gleiche gilt auch von vielen Zentralen,
die ebenfalls durch hohe Preise, schwierige Bestimmungen
und Schikanen die Kunden fern halten und lieber ihre
Existenz in der Verteuerung als in der Verbilligung

- des Stromes suchen.
Wenn der Bundesrat die Elektrifizierung empfiehlt,

so sollte er weiter gehen und sollte namentlich zu dieser
Zeit die Preise und Bedingungen untersuchen und
eventuell berichtigen lassen. Daß die Städte größtenteils
einen abschreckend hohen Energieprets haben, darüber
wollen wir uns nicht aufregen, sie sollen selber dazu
sehen. Aber auch auf dem Lande finden wir noch un-
günstige Preise.

Man hat vielfach noch die Meinung, ein hoher Preis
sei notwendig, um die Rechnung zu finden. Das ist aber
nicht der Fall, denn in dem Maß, wie man die Preise
heruntersetzt, vermehrt sich der Konsum und vermehren
sich die Abonnenten, so daß mindestens der gleiche
Effekt erreicht wird wie bei hohen Preisen. Aber die
hohen Preise bilden ein großes Hindernis in der Elek-
trifizierung, sie belästigen auch unnötiger Weise die Abon-
nenten, sie schaden in jeder Hinsicht.

'
Wir fordern daher

eine angemessene Herabsetzung der Energie-
preise.

Ganz besonders kann die vollkommene Ausbreitung
der elektrischen Beleuchtung nur dann stattfinden, wenn
wir auch einen A r men - oder milder gesagt einen Volks-
tarif schaffen. Dieser Tarif ist berechnet für sogen,
kleine Leute, auch für die Arbeiterschaft. Dieser Tarif
soll zunächst ein Pauschaltarif sein, d. h. es soll kein
Zählerzwang bestehen. (Bis auf sechs Lampen sei Pau-
schaltarif gestattet Alsdann soll er zirka ein Viertel
unter dem Ortspreis stehen. Dieser Tarif soll jede andere
Beleuchtung tn Pretswürdigkeit aus dem Felde schlagen
und so dem Volke die billigste Beleuchtung bieten. Das
wird zur Folge haben, daß an den meisten Orten alle
Wohnungen angeschlossen werden.
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SRontageerleidjterung. ©a§ oerlangt fcpon bte

bunbeêrâtlicpe 93otfd^aft. lifo nicpt SRontageerfdperung
urtb Berteuerung, fonbern ©rletcpterung, Berbilligung,
mit günftigen 3aplung§bebingungen. SRan ift in beutfcpen
Stäbten berettS fo mett gegangen, baff man faft gratis
monttert, b. p. bte Soften fo oerteilt, baf? fie ïaum rnepr
empfunben roerben. ©inen fepr günftigen Befcplufi bat
man füngftenS aucp in Su gern gefaxt. Selber haben
nocp fo oiel 5Bet!e unb Qeatralen lein BerftänbntS ba--

für, fte fahren fort, mit ihrem obligaten SRontagejroang,
mit ber Setteuerung, ©rf'chroerung unb mit allen Scpifanen.
®ir haben bereits ermähnt, ba| mo Sïonlurreng maltet,
bte £>au§inftalIationen trop etroelcper SRaterialoerteurung
mtnbeftenS fo billig ober billiger tote früher ausgeführt
merben bei gletcpbieibenben Borfcpriften.

SBegfaH unnötiger aRontageerfdjroerungen. @§

foH gut unb richtig nach ben" gefeilteren Borfcpriften
montiert merben, aber nic^t nach gemiffen 3opfoorfcpriften,
mte fte ba unb bort noch beftehen. 2Beg mit unnötigen
©rfcproerungen.

©nblicp bte görberung aller anbern BerroenbungS»
arten ber eleltrifcpen ©nergie! gür btefe ißoftulate hat
man mehr 3«tt unb tann man immer nod) barauf jutüd=
lommen. @§ gibt bereits oiele SBetfe unb Betraten,
bie ihren überflfiffigen ©trom billig gu folchen 3n>ecten
abgeben unb baper in oernünftiger unb praftifcher SBeife
bie Berroenbung ber eleltrifcpen ©nergie förbetn. ©§

ift gu hoffen, bafj aucp bie 3uröcEgebliebenen biefen 2Beg
finben merben.

©aS bunbeSrätllche KreiSfcpreiben miß, maS man
fcpon früher angefirebt hat, bah namentlich bte eleH

trifte 33eleud)tung jur BollSbeleucptung merbe; menn
alle Qntereffenten baran mithelfen, mirb bieS 3tel balb
erreicht fein. („Baterlanb")

Heuerlingen auf dem Gebiet ström-

sparender elektrischer ßlüblampen.
(©ingefanbt.)

©ie Siemen S »Scpudertroerle @. m. b. £).
haben eine fReipe neuartiger eleltrifcper ©lüplampen
unter ber Begeicpnung: SBotanlampen ©ppe„G"
auf ben SRarlt gebracht, bie mol)l balb ein umfang»
reiches InroenbungSgebiet finben bürften.

©tefe Sampen, bie in bem ©lüplampenroerl ber
Siemens & .palSle St. @. l)ergefiellt roerben, unter»
fcpeiben fidj bon ben allgemein befannten SBolframbrapt»
lampen, bei benen bas* Seucptfpftem aus einem gerab»
linig über eine Ingapl bon §afen l)in= unb hergefpannten
SBolframbrapt beftept, ber in einer luftleer gepumpten
©laSglode untergebracht ift, bor allem baburcp, bah bie

OlaSgloden ber Sampen ©ppe n i d) t luftleer
gepumptfinb, fonberngeroiffe@afeentpalten
unb bah ber Seucptbrapt in gorm einer fehr
eng geroidetten feiitenSpirale auSgebitbet ift.

Sampen biefer Slrt, bie für grope Sichteinheiten unb

groar etroa bon 1000 bergen an aufroärts gebaut roaren,
finb bon ben S. S. SB. fcpon bor Sahren unter bem
Stamen ,,3Botau ôalbroattIampen" auf ben äRarlt ge=
bracht roorben. ©er Barne „patbroattlampe" roitrbe
für biefe Sampen beSpalb gewählt, toeil fie nach Slrt

Bei (»«»nitllt« ßoppeistaäaBä« eätr *»•
rlcfttistB JMrmm omets wir *« rtklawierc», im ist'
*5fl«s Kôîtes u s#arta. DU ESItlMo».

ber Bogenlampen in betriebSmähig auSgerüfteten Sir»
maturen gemeffen, tatfädplicp in ber unteren fperni»
fphäre nur noch einen mittleren ©nergieberbraucp bon
etroa V2 SBatt pro pefnerfer^e benötigen.

Später ift eS bem ©Jtüplampenroerl ber Siemens
& Saisie SI.=@. gelungen, biefe Sampen auch mit Heineren
Sicptftörfen bon einigen 100 Sergen gu bauen. Slber
erft burch bie SBotantampen ©ppe „G" (G.=®aSfüHung)
ift eS erreicht roorben, biefer Sampengattung, bie ur=
fprünglich faft auSfcpliehlicp nur gur Beleuchtung im
freien foroie in gropen Bäumen, roie Bahnhofshallen,
©peaterfäfen ufro. in grage fam, auch baS BerroenbungS»
gebiet in gewöhnlichen fpauSanlagen gu erfcpliepen.

©ie SBotantampen ©ppe „G" roerben borläufig für
einen ©efamt» ©nergieberbraucp bon 40, 60, 75 unb
100 SBatt bei 100 bis 130 Bolt unb für 75 unb 100
SBatt bei 200 bis 250 Bolt gebaut. Sie geicpnen fiep
gegenüber ben gewöhnlichen Baluum=3Botanlampen mit
3idgad=SBidelung burch eine bebeutenbe StromerfparniS
begro. burch eine erpeblicp gröbere Sichtabgabe bei gleichem
Stromberbrauch auS, fobap ihr SReprpreis gegenüber
ben gewöhnlichen SBotframbrahtlampen unter 3ugrünbe=
legung einer gleichen räumlichen Sichtabgabe fcpon nach
larger 3?<t burdj bie ergielte StromerfparniS gebedt
wirb.

©in weiterer Borteil ber SBotanlampe ©ppe „G"
liegt barin, bah bie berpättniSmähig furgen, ringförmig
angeorbneten Sewhtbraht=S>piralen bie Berroenbung be»

fonberS Heiner ©faSgloden geftatten, fobah biefe Sampen
opne weiteres faft in alle gebräuchlichen Sirmaturen für
Sunenbeleucptung hineinpaffen.

Stuherbem geiepnet fich bie SBotanlampe ©ppe „G"
burch ein auherorbentlid) glängenbeS roeiheS Sicfjt auS.
©S empfiehlt fich beSpalb, biefe Sampen in folchen gälten,
roo fie berart angebracht finb, bah fie unbebedt bem

Sluge fichtbar finb, mit mattierter Sappe gu berroenben.
©ie SBotantampen ©ppe „G" hoben infolge ber eigen»
artigen Slnorbnung ipreS SenchtfpftemS eine anbere
räumliche Sicptberteilung als bie geroöhnlidjen Sffiolfram»
braptlampen (SBotanlampen). SBäprenb bei fehleren bie

grühte Sichtabgabe in porigontater Dichtung, b. p. fenl»
reept gur Sampenachfe fiattfinbet, geben bie SBotan»
lampen ©ppe „G" baS meifte Sicht in apialer fRicptung,
b. p. fenlrecpt nach unten, ab. ÜRan barf beSpalb beim
Bergleicp ber Sicptroirlung beiber Sampenforten nidjt
bie biSper bei ber Sicptberoertung gewöhnlicher Sam»

pen übtiepe mittlere porigontate Sicptftärle gugrunbe
legen, üielmepr müffen bie mittleren räumlichen Sicpt»
ftärlen, b. p. bie SRittelroerte DeS gefamten nach
fRicptungen anSgeftraplten SicpteS berglicpen roerben.
@S ift bann babei gu beaepten, bah bei ben geroopnlicpen
SBotanlampen mit 3idgadroidelnng biefe mittlere räum»
licpe Sicptftärle etroa 80 % ber mittleren porigontalen
Sicptftärle beträgt.

©ine gewöhnliche im Bafunm brenuenöe SBolfram»
bral)tlampe mit einem ©efamt» ©nergieberbrauep bon
40 SBatt pat alfo in porigontaler Sticptung, b. p. fenl»
reept gur Slcpfe gemeffen, im SRittel girla 40 NK, b. h-

alfo etroa 1 SBatt pro èerge. ©ie mittlere räumliche
Sicptftärle einer jolcpeu Sampe beträgt hingegen nur
80 % biefeS SBerteS, b. p. girla 32 bergen, roäprenb
bie mittlere räumliche Sicptftärle einer 40= wattigen
SBotanlampe ©ppe „G" 45 Sergen, b. p. alfo ca. 40 °/o

mepr beträgt.
©S ift angunepmen, bah ben neuen SBotanlampen

©ppe „G" infolge iprer mannigfaltigen Borteile balb ein
grofjeS Slbfapgebiet gefiepert fein bürfte.
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Montageerleichterung. Das verlangt schon die

bundesrätliche Botschaft. Also nicht Montageerschwerung
und Verteuerung, sondern Erleichterung, Verbilligung.
mit günstigen Zahlungsbedingungen. Man ist in deutschen
Städten bereits so weit gegangen, daß man fast gratis
montiert, d. h. die Kosten so verteilt, daß sie kaum mehr
empfunden werden. Einen sehr günstigen Beschluß hat
man jüngstens auch in Luzern gefaßt. Leider haben
noch so viel Werke und Zentralen kein Verständnis da-

für, sie fahren fort, mit ihrem obligaten Montagezwang,
mit der Verteuerung, Erschwerung und mit allen Schikanen.
Wir haben bereits erwähnt, daß wo Konkurrenz waltet,
die Hausinstallationen trotz etwelcher Materialverteurung
mindestens so billig oder billiger wie früher ausgeführt
werden bei gleichbleibenden Vorschriften.

Wegfall unnötiger Montageerschwerungen. Es
soll gut und richtig nach den" gesetzlichen Vorschriften
montiert werden, aber nicht nach gewissen Zopfvorschriften,
wie sie da und dort noch bestehen. Weg mit unnötigen
Erschwerungen.

Endlich die Förderung aller andern Verwendungs-
arten der elektrischen Energie! Für diese Postulate hat
man mehr Zeit und kann man immer noch darauf zurück-
kommen. Es gibt bereits viele Werke und Zentralen,
die ihren überflüssigen Strom billig zu solchen Zwecken
abgeben und daher in vernünftiger und praktischer Weise
die Verwendung der elektrischen Energie fördern. Es
ist zu hoffen, daß auch die Zurückgebliebenen diesen Weg
finden werden.

Das bundesrätliche Kreisschreiben will, was man
schon früher angestrebt hat, daß namentlich die elek-

irische Beleuchtung zur Volksbeleuchtung werde; wenn
alle Interessenten daran mithelfen, wird dies Ziel bald
erreicht sein. („Vaterland")

Neuerungen auf âem keblet ström

sparenâer elektrischer kiüftlampen.
(Eingesandt.)

Die Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H.
haben eine Reihe neuartiger elektrischer Glühlampen
unter der Bezeichnung: Wotanlampen Type„d"
auf den Markt gebracht, die wohl bald ein umfang-
reiches Anwendungsgebiet finden dürften.

Diese Lampen, die in dem Glühlampenwerk der
Siemens H Halske A.-G. hergestellt werden, unter-
scheiden sich von den allgemein bekannten Wolframdraht-
lampen, bei denen das Leuchtsystem aus einem gerad-
linig über eine Anzahl von Haken hin- und hergespannten
Wolframdraht besteht, der in einer luftleer gepumpten
Glasglocke untergebracht ist, vor allem dadurch, daß die

Glasglocken der Lampen Type „d" nicht luftleer
gepumptsind, sonderngewisseGaseenthalten
und daß der Leuchtdraht in Form einer sehr
eng gewickelten feiuenSpirale ausgebildet ist.

Lampen dieser Art, die für große Lichteinheiten und

zwar etwa von 1000 Kerzen an auswärts gebaut waren,
sind von den S. S. W. schon vor Jahren unter dem
Namen „Wotan-Halbwattlampen" aus den Markt ge-
bracht worden. Der Name „Halbwattlampe" wurde
für diese Lampen deshalb gewählt, weil sie nach Art

Sti <»«»t«tli»» vsppel»t«S«»gt» «»-
richtist» Mr««» dim« «ir «« r«»i»>iert«. «« «»-
«Stist «sîte» »» «»»its. m« ezwtSitis».

der Bogenlampen in betriebsmäßig ausgerüsteten Ar-
maturen gemessen, tatsächlich in der unteren Hemi-
sphäre nur noch einen mittleren Energieverbrauch von
etwa V2 Watt pro Hefnerkerze benötigen.

Später ist es dem Glühlampenwerk der Siemens
<à Halske A.-G. gelungen, diese Lampen auch mit kleineren
Lichtstärken von einigen 100 Kerzen zu bauen. Aber
erst durch die Wotanlampen Type „d" (d.-Gasfüllung)
ist es erreicht worden, dieser Lampcngattung, die ur-
sprünglich fast ausschließlich nur zur Beleuchtung im
Freien sowie in großen Räumen, wie Bahnhofshallen,
Theatersälen usw. in Frage kam, auch das Verwendungs-
gebiet in gewöhnlichen Hausanlagen zu erschließen.

Die Wotanlampen Type „d" werden vorläufig für
einen Gesamt-Energieverbrauch von 40, 00, 75 und
100 Watt bei 100 bis 130 Volt und für 75 und 100
Watt bei 200 bis 250 Volt gebaut. Sie zeichnen sich

gegenüber den gewöhnlichen Vakuum-Wotanlampen mit
Zickzack Wickelung durch eine bedeutende Stromersparnis
bezw. durch eine erheblich größere Lichtabgabe bei gleichem
Stromverbrauch aus, sodaß ihr Mehrpreis gegenüber
den gewöhnlichen Wolframdrahtlampen unter Zugrunde-
legung einer gleichen räumlichen Lichtabgabe schon nach
kurzer Zeit durch die erzielte Stromersparnis gedeckt
wird.

Ein weiterer Vorteil der Wotanlampe Type „d"
liegt darin, daß die verhältnismäßig kurzen, ringförmig
angeordneten Leuchtdraht-Spiralen die Verwendung be-

sonders kleiner Glasglocken gestatten, sodaß diese Lampen
ohne weiteres fast in alle gebräuchlichen Armaturen für
Jnnenbeleuchtung hineinpassen.

Außerdem zeichnet sich die Wotanlampe Type „d"
durch ein außerordentlich glänzendes weißes Licht aus.
Es empfiehlt sich deshalb, diese Lampen in solchen Fällen,
wo sie derart angebracht sind, daß sie unbedeckt dem

Auge sichtbar sind, mit mattierter Kappe zu verwenden.
Die Wotanlampen Type „d" haben infolge der eigen-
artigen Anordnung ihres Leuchtsystems eine andere
räumliche Lichtverteilung als die gewöhnlichen Wolfram-
drahtlampen (Wotanlampen). Während bei letzteren die

größte Lichtabgabe in horizontaler Richtung, d. h. senk-

recht zur Lampenachse stattfindet, geben die Wotan-
lampen Type „d" das meiste Licht in axialer Richtung,
d. h- senkrecht nach unten, ab. Man darf deshalb beim
Vergleich der Lichtwirkung beider Lampensorten nicht
die bisher bei der Lichtbewertung gewöhnlicher Lam-
pen übliche mittlere horizontale Lichtstärke zugrunde
legen, vielmehr müssen die mittleren räumlichen Licht-
stärken, d. h. die Mittelwerte des gesamten nach allen
Richtungen ausgestrahlten Lichtes verglichen werden.
Es ist dann dabei zu beachten, daß bei den gewöhnlichen
Wotanlampen mit Zickzackwickelung diese mittlere räum-
liche Lichtstärke etwa 80 °/o der mittleren horizontalen
Lichtstärke beträgt.

Eine gewöhnliche im Vakuum brennende Wolfram-
drahtlampe mit einem Gesamt-Energieverbrauch von
40 Watt hat also in horizontaler Richtung, d. h. senk-

recht zur Achse gemessen, im Mittel zirka 40 à, d. h.
also etwa 1 Watt pro Kerze. Die mittlere räumliche
Lichtstärke einer solchen Lampe beträgt hingegen nur
80 °/o dieses Wertes, d. h. zirka 32 Kerzen, während
die mittlere räumliche Lichtstärke einer 40- wattigen
Wotanlampe Type „d" 45 Kerzen, d. h. also ca. 40
mehr beträgt.

Es ist anzunehmen, daß den neuen Wotanlampen
Type „d" infolge ihrer mannigfaltigen Vorteile bald ein
großes Absatzgebiet gesichert sein dürfte.
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